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Wie gründe ich eine orthopädische 
Rehabilitationssportgruppe?

Was muss ich bei der Durchführung 
einer orthopädischen 

Rehabilitationssportgruppe beachten?

Wie rechne ich mit den Kostenträgern 
ab?

(Vor-) Überlegungen und Notwendigkeiten 
zur Einrichtung, Durchführung, Abrechnung 
einer Rehabilitationssportgruppe im Verein
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Rehabilitationssport

Der Rehabilitationssport ist eine ergänzende 
Leistung der Rehabilitation, welche durch die 

Kostenträger gefördert wird. Mit den Mitteln des 
Sports und sportlich ausgerichteter Spiele wird 

ganzheitlich versucht, das Rehabilitationsziel zu 
erreichen und zu sichern.

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Leitung der Rehabilitationssportgruppe

Die orthopädische 
Rehabilitationssportgruppe muss zwingend 
von einem Übungsleiter mit einer gültigen 

Lizenz
ÜL-B Rehabilitation „Sport bei 
Wirbelsäulenerkrankungen“

geleitet werden!
Selbst im Falle einer Vertretung muss der/die 

Vertretende eine gültige Lizenz in dem 
Bereich haben!!!

Übungsleiter ausbilden!

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Betreuung der Rehabilitationssportgruppe 

Die orthopädische 
Rehabilitationssportgruppe muss zwingend 

von einem Arzt betreut werden! Er ist 
Ansprechpartner für die Teilnehmer und 

sollte über die Arbeit in der orthopädische 
Rehabilitationssportgruppe Bescheid wissen! 

Er muss aber während der Übungsstunde 
nicht anwesend sein! 

Ärzte zur Mitarbeit gewinnen!

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Organisatorische Rahmenbedingungen

Eine orthopädische 
Rehabilitationssportgruppe muss 

wöchentlich mit einer Mindestdauer von 
45 Minuten stattfinden. Es dürfen maximal 

15 Personen teilnehmen, die in 
angemessenen Räumen trainieren sollen!

Entsprechende Räumlichkeiten 
und Hallenzeiten sichern!

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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OK!?

Werbung/ 
Bekanntmachu 

ng vor Ort

Anträge 
NTB
(IK)

2 parallele Schritte

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Anträge

Eine orthopädische Rehabilitationssportgruppe 
muss eine Anerkennung eines 

Trägerverbandes haben! Sobald diese 
Anerkennung seitens des Trägers ausgesprochen 

wird, wird diese Information monatlich an die 
Krankenkassen weitergeleitet!

Antrag auf Anerkennung 
Rehabilitationssport an die LTS stellen

Antrag auf Anerkennung von Rehabilitationssport

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Anträge

Antrag auf Anerkennung von Rehabilitationssport

Antrag vollständig 
ausfüllen, alle 

Anlagen beifügen 
und an die LTS 

senden!

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Anträge

Wenn man mit den Kostenträgern abrechnen 
möchte, dann benötigt der Leistungserbringer 

(Verein) ein Institutionskennzeichen (IK)! 
Hierunter werden die Daten des Vereins und 
dessen Bankverbindung erfasst! Pro Verein 

reicht ein IK aus! Bitte bei der Abrechnung stets 
angeben

Antrag auf Vergabe eines 
Institutionskennzeichens

Beantragung eines Institutionskennzeichen

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Anträge

Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen
Alte Heerstr. 111
53757 Sankt Augustin
Tel: 02241 / 231 – 1275/-1228/-1274

Beantragung eines Institutionskennzeichen

Gründung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Verordnungen

Rehabilitationssport wird vom Arzt verordnet. 
Dieser bescheinigt allerdings nur die 

medizinische Notwendigkeit und ist noch 
nicht für die Kostenübernahme relevant. 

Zu achten ist dabei auf eine entsprechend 
lesbare Diagnose.

Überprüfung der Angaben des Arztes 
und Übertragung in die Unterlagen

Muster 56

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Verordnungen

Der zuständige Kostenträger muss das 
Muster 56 vor Antritt des Rehabilitationssports 

genehmigen! Erst dann ist die 
Kostenübernahme für den Verein gesichert! Es 
kommt auch durchaus vor, dass Kostenträger 
die Regeldauer verkürzen. Dann sind für die 

Abrechnung diese Daten relevant.
Überprüfung der Angaben der 

Kostenträger

Muster 56

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Verordnungen

Muster 56

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Verordnungen

Auf der Teilnahmebestätigung quittiert der 
Teilnehmer bei jeder Übungseinheit mit 

seiner Unterschrift, dass er diese Leistung in 
Anspruch genommen hat! Sie dient auch zur 

Abrechnung bei den Kostenträgern!

TN-Bestätigung regelmäßig 
unterschreiben lassen

Teilnahmebestätigung

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Verordnungen

Teilnahmebestätigung Rehasport

R, H & 
KH

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Abrechnung mit den Kostenträgern

Mit Hilfe der TN-Bestätigung kann nach Ablauf 
der Verordnung mit dem Kostenträger 

abgerechnet werden. Dafür die quittierten 
Übungseinheiten in dem genehmigten Zeitraum 
mit dem Förderbeitrag multiplizieren und unter 
Angabe des IK dem Kostenträger in Rechnung 
stellen. Es gibt örtliche Sammelstellen, bei den 

man die Abrechnungen aller Kostenträger 
einreichen kann!

Abrechnungen sammeln und an die 
entsprechende Stelle leiten

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Die Abrechnung mit den Kostenträgern

Zwischenabrechnungen sind frühestens nach 6 
Monaten möglich! Dafür bei der ersten 

Abrechnung das Original einreichen und auf der 
Kopie im Verein weiterarbeiten! Bitte bei 

weiteren Abrechnungen markieren, welche 
Übungseinheiten schon abgerechnet wurden!

bei Zwischenabrechnung sinnvoll 
sammeln - Verwaltungsaufwand

Zwischenabrechnungen

Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe
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Funktionstraining
Das Funktionstraining ist eine weitere Art der 

Nachsorge der Kostenträger. Es wirkt 
besonders mit den Mitteln der 

Krankengymnastik und der Ergotherapie gezielt 
auf spezielle Körperliche Strukturen (Muskeln, 

Gelenke, usw.).

Für das Funktionstraining sind eigenständige 
Gruppen zu führen! Teilnehmer mit einer Fkt- 

Verordnung dürfen nicht mit in der 
Rehabilitationssportgruppe abgerechnet werden 

oder andersherum!!

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Organisatorische Rahmenbedingungen
Eine Funktionstrainingsgruppe muss 

wöchentlich mit einer Mindestdauer von 
30 Minuten bei Trockengymnastik
(15 Minuten bei Wassergymnastik) 

stattfinden. 
Es dürfen maximal 15 Personen 

teilnehmen, die in angemessenen Räumen 
trainieren sollen!

Entsprechende Räumlichkeiten 
und Hallenzeiten sichern!

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Die Verordnungen

Funktionstraining wird vom Arzt verordnet. 
Dieser bescheinigt allerdings nur die 

medizinische Notwendigkeit und ist noch 
nicht für die Kostenübernahme relevant. 

Zu achten ist dabei auf eine entsprechend 
lesbare Diagnose.

Überprüfung der Angaben des Arztes 
und Übertragung in die Unterlagen

Muster 56 – grüner Anteil

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Die Verordnungen

Der zuständige Kostenträger muss das 
Muster 56 vor Antritt des Funktionstrainings 

genehmigen! Erst dann ist die 
Kostenübernahme für den Verein gesichert! Es 
kommt auch durchaus vor, dass Kostenträger 
die Regeldauer verkürzen. Dann sind für die 

Abrechnung diese Daten relevant.

Überprüfung der Angaben der 
Kostenträger

Muster 56 – grüner Anteil

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Die Verordnungen

Auf der Teilnahmebestätigung quittiert der 
Teilnehmer bei jeder Übungseinheit mit 

seiner Unterschrift, dass er diese Leistung in 
Anspruch genommen hat! Sie dient auch zur 
Abrechnung bei den Kostenträgern! Für das 

Funktionstraining gibt es eigene 
Teilnahmebestätigungen 

TN-Bestätigungen regelmäßig 
unterschreiben lassen

Teilnahmebestätigung

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Die Verordnungen

Teilnahmebestätigung Funktionstraining

W & T

Durchführung einer 
Funktionstrainingsgruppe
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Durchführung einer 
Rehabilitationssportgruppe

Die Verordnungen

Folgeverordnungen sind möglich, aber äußerst 
selten. Sie sind begrenzt auf motivationale 

Probleme, die nur durch einen entsprechend 
ausgebildeten Arzt bescheinigt werden 

können. Neue Erkrankungen ermöglichen auch 
eine erneute Verordnung.

Vorbereitung des TN auf Ablauf der 
Verordnung

Folgeverordnungen
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